
Ordnung der Universität Trier
für die Prüfung im

Masterstudiengang Klassische Philologie
(Haupt- und Nebenfach)

Vom 19. Mai 2009

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 7. März 2008
(GVBL. S. 57), BS 223-41, hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs II der Universität
Trier am 5. November 2008 die folgende Ord-
nung für die Prüfung im Masterstudiengang
Klassische Philologie beschlossen. Diese Ord-
nung hat das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Jugend und Kultur mit Schreiben
vom 5. Mai 2009, Az: 9526 Tgb. Nr.: 14/09,
genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.
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Anhang
§ 1 Geltungsbereich, akademischer Grad
(1) Diese Ordnung regelt auf der Grundlage
der Allgemeinen Prüfungsordnung für die
Masterstudiengänge der Universität Trier die
Prüfung im Masterstudiengang Klassische
Philologie (Haupt- und Nebenfach) des Fach-
bereichs II an der Universität Trier.
(2) Nach erfolgreich absolviertem Studium
und bestandener Prüfung verleiht der zustän-
dige Fachbereich II den akademischen Grad
eines „Master of Arts“ (M.A.). Dieser Hoch-
schulgrad darf dem Namen der Absolventin
oder des Absolventen beigefügt werden. Im
Nebenfach richtet sich der zu verleihende
Grad nach den Bestimmungen des Haupt-
fachs.
§ 2 Zugangsvoraussetzungen
Über die in § 2 Allgemeine Prüfungsordnung
für den Master geregelten Zugangsvoraus-
setzungen hinaus, müssen Studierende des
Masterstudiengangs Klassische Philologie
folgende weitere Voraussetzungen erfüllen:

1. Abschluss eines Bachelor-Studiums im
Studiengang „Antike Welt: Archäolo-
gie, Sprachen und Kulturen“ der Uni-
versität Trier mit Schwerpunkt

in beiden alten Sprachen (Grie-

chisch und Latein) für das Haupt-
fach oder
in einer der beiden alten Sprachen
für das Nebenfach

oder eines anderen Hochschulstudiums,
das im Umfang und Inhalt diesem Bache-
lor gleichwertig ist. Die Feststellung der
Gleichwertigkeit obliegt dem Prüfungs-
ausschuss.
2. Latinum und Graecum

§ 3 Gliederung und Profil des Studiums
(1) Der Masterstudiengang Klassische Philo-
logie wird als Haupt- und Nebenfach ange-
boten.
(2) Das Hauptfach Klassische Philologie ist
mit allen Nebenfächern der Universität Trier
und der Theologischen Fakultät kombinier-
bar, außer mit dem Nebenfach Klassische Phi-
lologie.
Das Nebenfach Klassische Philologie ist mit
allen Hauptfächern der Universität Trier und
der Theologischen Fakultät kombinierbar, au-
ßer mit dem Hauptfach Klassische Philologie.
§ 4 Studienumfang, Module
(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Seme-
sterwochenstunden (= SWS) der für den er-
folgreichen Abschluss des Studiums erfor-
derlichen Lehrveranstaltungen (Pflicht- und
Wahlpflichtveranstaltungen) beträgt als
Hauptfach 22 SWS, als Nebenfach 16 SWS.
Näheres ist im Anhang geregelt.
(2) Die den jeweiligen Modulen zugehörigen
Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen
sind im Modulhandbuch aufgeführt.
(3) Die Regelungen der Allgemeinen Prü-
fungsordnung zu den Mindestleistungspunk-
ten finden im Geltungsbereich dieser Fach-
prüfungsordnung keine Anwendung.
§ 5 Prüfungsausschuss
(1) Für die Organisation der Prüfungen und
die durch diese Ordnung festgelegten Aufga-
ben wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm
gehören an vier Mitglieder aus der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
sowie je ein Mitglied aus der Gruppe der Stu-
dierenden, aus der Gruppe der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aus der
Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Leiterin oder
der Leiter des Hochschulprüfungsamtes oder
des Prüfungsamtes des Fachbereichs ist bera-
tendes Mitglied.
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses,
die oder der Vorsitzende sowie deren bzw.
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter wer-
den vom zuständigen Fachbereichsrat ge-
wählt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt
drei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein
Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist mög-
lich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die

restliche Amtszeit gewählt. Die oder der Vor-
sitzende sowie deren oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter müssen Hochschul-
lehrerinnen oder Hochschullehrer sein.
(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet mit
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag.
(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses führt die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses. Die Durchführung der Prü-
fungsverwaltung wird von der oder von dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in Zu-
sammenarbeit mit der Leiterin oder dem Lei-
ter des zuständigen Prüfungsamtes geregelt.
(5) Belastende Entscheidungen des Prü-
fungsausschusses sind der oder dem betroffe-
nen Studierenden unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(6) Die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße
Durchführung des Masterstudiengangs wird
dem Fachbereich II übertragen. Soweit Zu-
ständigkeiten anderer Fächer und Fachberei-
che betroffen sind, erfüllt er seine Aufgaben
gemäß § 7 Abs. 3 Allgemeine Prüfungsord-
nung für den Master im Benehmen mit den
jeweils zuständigen Einrichtungen und deren
Gremien. Die Geschäftsführung für den Ma-
sterstudiengang obliegt dem Fach Klassische
Philologie des Fachbereichs II.
§ 6 Modulprüfungen
(1) Die Art der Modulprüfungen der einzel-
nen Module ist in Anhang 2 geregelt.
(2) Der Stellenwert der Note in der Endnote
entspricht dem Anteil der LP gemäß Modul-
plan der für den Masterabschluss insgesamt
zu erwerbenden Zahl der LP.
§ 7 Mündliche Prüfungen
(1) Im Masterstudiengang Klassische Philo-
logie werden mündliche Prüfungen als Ein-
zel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt.
(2) Im Masterstudiengang Klassische Philo-
logie dauern mündliche Prüfungen 15 bis 30
Minuten pro Kandidatin oder Kandidat.
§ 8 Schriftliche Prüfungen
(1) Im Masterstudiengang Klassische Philo-
logie beträgt die Bearbeitungszeit von schrift-
lichen Prüfungen 90 Minuten. In begründeten
Fällen kann auch eine abweichende Bearbei-
tungszeit festgelegt werden.
(2) Im Masterstudiengang Klassische Philo-
logie steht für die Bearbeitung von Hausar-
beiten der Zeitraum von vier Wochen zur Ver-
fügung.
(3) Ist die erste Wiederholung einer schriftli-
chen Prüfung nicht bestanden, findet hierzu
eine mündliche Ergänzungsprüfung statt.
Diese mündliche Ergänzungsprüfung findet
gemäß § 7 dieser Fachprüfungsordnung statt.
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§ 9 Masterarbeit
(1) Die Masterarbeit kann im Masterstudien-

gang Klassische Philologie außer in der deut-
schen oder englischen Sprache auch in der la-
teinischen Sprache angefertigt werden. Die Zu-
stimmung des Prüfungsausschusses zur Anfer-
tigung in der lateinischen Sprache wird erteilt,
sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. hinreichende Beherrschung der ge-
wählten Fremdsprache durch die Kan-
didatin oder den Kandidaten,

2. hinreichende sprachliche Qualifikation
in der gewählten Fremdsprache seitens
der gewählten Betreuerin oder des Be-
treuers,

3. Möglichkeit zur Bestellung einer
Zweitgutachterin oder eines Zweitgut-

achters gemäß § 15 Abs. 4 Allgemeine
Prüfungsordnung für den Master mit
hinreichender sprachlicher Qualifika-
tion in der gewählten Fremdsprache.

Der Antrag auf Anfertigung der Masterarbeit
in der lateinischen Sprache ist zusammen mit
der schriftlichen Einverständniserklärung so-
wohl der Betreuerin oder des Betreuers als
auch der Zweitgutachterin oder des Zweit-
gutachters im Rahmen der Anmeldung zur
Masterarbeit vorzulegen.
(2) Für eine mindestens mit der Note „aus-
reichend (4,0)“ bewertete Masterarbeit wer-
den 30 Leistungspunkte zuerkannt.
(3) Die Masterarbeit wird durch ein Kollo-
quium (mündliche Prüfung) von 30 Minuten
ergänzt.

§ 10 Zeugnis
Die Namen der Betreuerinnen oder Betreuer
der Masterarbeit werden im Zeugnis aufge-
führt.
§ 11 In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier in Kraft.

Trier, den 19. Mai 2009
Die Dekanin

des Fachbereichs II
der Universität Trier

Univ.-Prof. Dr. Hilaria Gössmann
MAKlassische Philologie (Hauptfach)

A. Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen
1. Latinum und Graecum
2. Abschluss eines Bachelor-Studiums im Studiengang „AntikeWelt:Archäologie, Sprachen und Kulturen“ der Universität Trier mit

Schwerpunkt in beiden alten Sprachen (Griechisch und Latein)
oder eines anderen Hochschulstudiums, das im Umfang und Inhalt diesem Bachelor gleichwertig ist. Die Feststellung der Gleichwertig-
keit obliegt dem Prüfungsausschuss.

B. Modularisierter Studienverlauf
1. Studienvolumen (in Semesterwochenstunden)

Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in folgendem zeitlichen Gesamtumfang (in SWS) teilzuneh-
men (§ 6 Abs. 1):
Gesamtumfang: 22 SWS, davon
• Pflichtlehrveranstaltungen: 18 SWS
• Wahlpflichtlehrveranstaltungen: 4 SWS

2. Modulplan
Das Studium gliedert sich in die folgenden Pflicht- und Wahlpflichtmodule:

2.1. Pflichtmodule

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch des Fachs Klassische Philologie.

Nr. 5 / Seite 13 VERKÜNDUNGSBLATT DER UNIVERSITÄT TRIER Montag, 11. Jan. 2010

Bezeichnung Dauer
in Semester

LP Modul- / Prüfungsleistungen
Art und Dauer Modulprüfung(en) oder ggf. prü-
fungsrelevante Studienleistungen

Modul H: Sprache und Grammatik 3 1 10 Abschlussklausur Sprachpraxis MA G oder L (Prü-
fungsvorleistung)
Abschlussklausur Lektüreübung G (90 min) (50%)
Abschlussklausur Lektüreübung L (90 min) (50%)

Modul I: Literaturwissenschaft und ihre Methodik 1 10 schriftlich ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit G
oder L (Bearbeitungszeit: 4 Wochen) (Prüfungsvorleis-
tung). Es muss die Sprache gewählt werden, die nicht
für die Modulabschlussprüfung gewählt wird.
schriftlich ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit G
oder L (Bearbeitungszeit: 4 Wochen)

Modul K: Sprache und Grammatik 4 1 6 Abschlussklausur Klausurenkurs (90 min) in der nicht
gewählten Sprache ist eine Prüfungsvorleistung)
Abschlussklausur Klausurenkurs G oder L (90 min)

Modul L: Literaturwissenschaft und ihre Methodik 1 10 schriftlich ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit
(Bearbeitungszeit: 4 Wochen)
Projektarbeit als Prüfungsvorleistung

Modul M: Literatur und Kulturwissen 2 14 Referat (im Kolloquium) (Prüfungsvorleistung)
Modulabschlussklausur (90 min)



3. Verpflichtende Auslandsaufenthalte
keine

4. Verpflichtende Praktika
keine

MAKlassische Philologie (Nebenfach)

A. Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen
3. Latinum und Graecum
4. Abschluss eines Bachelor-Studiums im Studiengang „AntikeWelt:Archäologie, Sprachen und Kulturen“ der Universität Trier mit

Schwerpunkt in wenigstens einer der beiden alten Sprachen (Griechisch und Latein)
oder eines anderen Hochschulstudiums, das im Umfang und Inhalt diesem Bachelor gleichwertig ist. Die Feststellung der Gleichwertig-
keit obliegt dem Prüfungsausschuss.

B. Modularisierter Studienverlauf
3. Studienvolumen (in Semesterwochenstunden)

Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in folgendem zeitlichen Gesamtumfang (in SWS) teilzuneh-
men (§ 6 Abs. 1):
Gesamtumfang: 16 SWS, davon
• Pflichtlehrveranstaltungen: 12 SWS
• Wahlpflichtlehrveranstaltungen: 4 SWS

4. Modulplan
Das Studium gliedert sich in die folgenden Pflicht- und Wahlpflichtmodule:

4.1. Pflichtmodule

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch des Fachs Klassische Philologie.
3. Verpflichtende Auslandsaufenthalte

keine
4. Verpflichtende Praktika

keine
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Bezeichnung Dauer LP Modul- / Prüfungsleistungen
Art und Dauer Modulprüfung(en) oder ggf. prü-
fungsrelevante Studienleistungen

Modul I: Literaturwissenschaft und ihre Methodik 1 10 schriftlich ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit G
oder L (Bearbeitungszeit: 4 Wochen) (Prüfungsvorlei-
stung). Es muss die Sprache gewählt werden, die nicht
für die Modulabschlussprüfung gewählt wird.
schriftlich ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit G
oder L (Bearbeitungszeit: 4 Wochen)

Modul M: Literatur und Kulturgeschichte 2 14 Referat (im Kolloquium) (Prüfungsvorleistung)
Modulabschlussklausur (90 min)

Modul N: Sprache und Grammatik 3 1 10 Klausur Lektüreübung G (50 %) (90 min)
Klausur Lektüreübung L (50 %) (90 min)
Prüfungsvorleistung: mündl. Prüfung zum Lektüre-
kanon (15 min.)

Modul O: Sprache und Grammatik 4 1 6 Abschlussklausur Klausurenkurs (100 %) (90 min)
Prüfungsvorleistung: mündliche Prüfung zum Lektü-
rekanon (15 min)


